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Von:
Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2020 15:28
An: 'Vorzimmer4 (UM)'
Cc: @bge.de)
Betreff: Datenabfrage zur seismischen Aktivität

Sehr geehrte

ich bitte um Weiterleitung der unten formulierten Datenabfrage zum Ausschlusskriterium „Seismische Aktivität“ an 
das LGRB. 

Vielen Dank und freundliche Grüße, 

----------------------------------------------- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Anwendung der Ausschlusskriterien nach §22 StandAG benötigen wir von Ihnen weitere Daten. Im § 22 (2) 4. 
seismische Aktivität heißt es, dass Gebiete nicht als Endlagerstandort geeignet sind, wenn die örtliche seismische 
Gefährdung größer ist als in Erdbebenzone 1 nach DIN EN 1998-1/NA: 2011-01. Durch das Ausschlusskriterium 
werden Gebiete ausgeschlossen, in denen seismische Einwirkungen zu erwarten sind, die die Sicherheit eines 
Endlagers beeinträchtigen können.  
Für Anwendung des Ausschlusskriteriums „Seismische Aktivität“ wird die Zuordnung von Verwaltungseinheiten (z.B. 
Gemeinden, Gemarkungen) zu den Erdbebenzonen gemäß DIN EN 1998-1/NA:2011-01 benötigt. Vom Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) wurde uns mitgeteilt, dass die Zuständigkeit dieser 
Zuordnung in Form einer Karte bei Ihnen liegt. Von daher bitten wir um Übersendung der „Karte der Erdbebenzonen 
und geologischen Untergrundklassen für Baden-Württemberg 1:350000“, bevorzugt als Linien- oder Flächendaten 
(z.B. Polygone) in einem mit ArcGIS lesbaren Format (z.B. shape-Datei), bis zum 31.01.2020 an folgende Adresse: 

Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) 
- Standortauswahl - 
Eschenstraße 55 
31224 Peine 

Zur Klärung von Rückfragen stehen Ihnen Herr @bge.de; Tel.: +49 5171 43-
) und Frau @bge.de;Tel.: +49 5171 43 ) gerne zur Verfügung.

Ich bitte zu beachten, dass diese Email bzw. dieses Schreiben sowie die Rückantworten ggf. auf einer 
Internetpräsenz der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH veröffentlicht und dem Bundesamt für die Sicherheit 
der nuklearen Entsorgung (BASE) zur Veröffentlichung auf der Informationsplattform gemäß §  StandAG zur 
Verfügung gestellt werden. Sollten Ihrerseits Bedenken bestehen, so sind diese ausdrücklich der Rückantwort 
voranzustellen. 

___________________________________________________________________________________ 
Mit freundlichen Grüßen, 

i.A.

BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH 
Standortauswahl 
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Standort Peine 
Eschenstraße 55 
31224 Peine, Germany 

T +49 (0) 5171 43-1737 
@bge.de

www.bge.de

Sitz der Gesellschaft: Peine, eingetragen beim Handelsregister AG Hildesheim (HRB 204918)  
Geschäftsführung: Stefan Studt (Vors.), Beate Kallenbach-Herbert, Steffen Kanitz, Dr. Thomas Lautsch  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Staatssekretär Jochen Flasbarth 
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